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Einleitung 

Die Straßenreinigung in den Gemeinden ist eine Notwendigkeit, die 
im Alltagserleben der Bürger weitgehend verdrängt ist. Erst Störungen 
durch Verschmutzungen oder witterungsbedingte Hindernisse lassen 
die praktische Bedeutung der Wegereinigung zutage treten: Plötzlich 
auftretende Schnee- oder Eisglätte bringen den Straßenverkehr ohne 
Streudienst zum Erliegen; Scherben, Blechteile oder gar Ladungen 
von Fahrzeugen, die verunglückt sind, können den Straßenverkehr 
ebenso erheblich behindern oder gefährden wie starker Baustellen-
verkehr, welcher die Straße mi t einem tückischen Schmierfilm verse-
hen kann. 

Daß es sich bei der Straßenreinigung bloß um eine Tr iv ial i tät des 
Alltags handelt, spiegelt sich auch im juristischen Bereich wider: Ab-
gesehen von dem Pflichtengagement der Gerichte schenkt die Juris-
prudenz den Problemen der Straßenreinigung wenig Beachtung. Schon 
der Gesetzgeber tut sich seit jeher mi t der Kodifizierung des Straßen-
reinigungsrechts schwer. So zogen sich beispielsweise die Vorarbeiten 
und Beratungen des preußischen Gesetzgebers über 47 Jahre hin, bis 
endlich am 1. 7.1912 das Preußische Wegereinigungsgesetz verabschie-
det werden konnte1. Seine Regelungen bilden auch heute noch die Sub-
stanz für die reinigungsrechtlichen Bestimmungen der Länder. In Nord-
rhein-Westfalen, das über die jüngste einheitliche Kodifizierung des 
Straßenreinigungsrechts verfügt,  bedurfte es seit 1969 insgesamt vierer 
Gesetzesvorlagen, bis das Straßenreinigungsgesetz am 31.12.1975 in 
Kraft  treten konnte2. Auch die juristische Fachliteratur nimmt zu den 
Problemen der gemeindlichen Straßenreinigung nur punktuel l Stellung. 
Bis auf wenige Ausnahmen3 fehlt es an einer umfassenden Darstellung. 

Daß es sich bei der gemeindlichen Straßenreinigung letztlich um eine 
Banalität handelt, würde es rechtfertigen,  sich wie bislang nur „von 
Fall zu Fall" mit ihr zu beschäftigen, förderte  nicht die juristische Ana-
lyse bei näherer Betrachtung bemerkenswerte Konstellationen zutage. 

1 Vgl . Begründung  des Entwurfs eines Wegereinigungsgesetzes (D. AH. 
1912 Nr. 51) — abgedr. bei HechtIHellich,  Komm., S. 5 f. 

2 Zur Entstehungsgeschichte: Doose Der Städtetag 1976, 275; Walprecht/ 
Sander,  Komm., S.V; — bereits zum 3. Entwur f (StrReinG NW — Ltg.-
Drucks. 7/2957): Loberg  KStZ 74,41. 

8 Z .B . die Kommentare von Hecht/Hellich  (19301), Walprecht/Sander  und 
Ketter  er/  Giehl/Leonhardt. 



14 Einlei tung 

Die Probleme setzen dort an, wo Verantwortlichkeit und Durchführung 
der Straßenreinigung festzulegen sind. Es entspricht altem Brauch, 
daß die Gemeinden die ihnen gesetzlich obliegenden Straßenreini-
gungspflichten weitgehend auf einen bestimmten Personenkreis, meist 
die Anlieger, übertragen. Die Straßenreinigung entpuppt sich heutzu-
tage in gewisser Weise als letzter Überrest einer traditionsreichen 
Dienstleistungsordnung. In ihrer Ausgestaltung als Naturallast kommt 
der Straßenreinigungspflicht  im System der Dienstleistungen inzwi-
schen fast singulare Bedeutung zu. Die Eigentümlichkeit der Straßen-
reinigungspflicht w i rd aber noch dadurch verstärkt, daß bestimmte 
Personengruppen allgemeine Gemeindeaufgaben übernehmen müssen. 
Die Gemeinden bedienen sich der Anlieger, um unentgeltlich gemein-
wohlbezogene Aufgaben zu erfüllen. 

Soweit die Straßenreinigung jedoch von den Gemeinden in eigener 
Regie wahrgenommen wird, muß oftmals derselbe Personenkreis, näm-
lich die Anlieger, das gemeindliche Reinigungsunternehmen fast vol l-
ständig mit seinen Straßenreinigungsgebühren finanzieren. Dabei wer-
den die Reinigungsgelder meist in der Vorstellung entrichtet, hiermit 
die Freistellung von eigenen Reinigungspflichten erkauft  zu haben. 
Immerhin läßt sich die Finanzierung allgemeiner Straßenreinigungs-
aufgaben aus der Tasche bestimmter Bürger mit dem geschichtlich be-
legbaren Argument erklären, „das war schon immer so". Daß der ge-
meindlichen Straßenreinigung im Zeitalter allgemeiner Motorisierung 
und überfüllter  Straßen ein anderer Stellenwert zukommt als bei ihrer 
ersten umfassenden gesetzlichen Kodifikation im Jahre 1912, w i rd meist 
nicht einmal in eine Frage gekleidet. Den Hauptanteil an den Lasten 
der Straßenreinigung, sei es als Naturallast, sei es als Geldlast, hat 
nach wie vor ein bestimmter Adressatenkreis zu tragen. Überspitzt 
formuliert:  Die Allgemeinheit w i rd zum Kostgänger der Anlieger. 

Aufgabe der Arbeit ist es, auf dem Hintergrund einer umfassenden 
Analyse der Funktion gemeindlicher Straßenreinigung die Praxis der 
Lastenverteilung rechtlich zu würdigen. Dabei w i rd die Straßenreini-
gungspflicht als erratischer Block einer überlieferten  Dienstleistungs-
ordnung ein ebenso starkes Interesse beanspruchen können, wie die 
tatsächliche und finanzielle Lastenaufteilung zwischen bestimmten Per-
sonengruppen und der Allgemeinheit. 



Erster  Teil 

Die Straßenreinigung i m System öffentlicher  Lasten 

Erstes Kapitel 

Pflichtenkombinationen im Bereich der Straßenreinigung: 
Natural- und Geldlast — Vorzugs- und Gemeinlast 

Die Pflichten, die dem Bürger aus der gemeindlichen Straßenreini-
gung erwachsen, enthalten gleichzeitig — mit unterschiedlicher Akzen-
tuierung — Elemente der wichtigsten Erscheinungsformen öffentlicher 
Lasten schlechthin: Die Reinigungspflichten sind sowohl Natural- und 
Geldlast als auch Vorzugs- und Gemeinlast. Die erstgenannte Grup-
pierung bildet den Raster nach dem Inhalt der Pflichten, die zweite 
nach dem Kreis der Pflichtigen Personen1. 

Als Natural- oder Geldlast fordert  die Straßenreinigung von dem 
Bürger, entweder einen ihm von der Gemeinde zugewiesenen Straßen-
bereich aus eigener Kraft  mi t eigenen Arbeitsgeräten zu säubern oder 
einen individuel l festgelegten Geldbetrag zu zahlen. Auch die Kombi-
nation von Reinigungs- und Geldleistungspflichten in einer Person t r i t t 
häufig auf. Derartige Fälle liegen vor, wenn die Gemeinde die Über-
tragung der Säuberungspflicht auf bestimmte Straßenzonen, meist 
Fußgängerbereiche, beschränkt und die Reinigung der verbleibenden 
Flächen, in der Regel die Fahrbahnen, selbst ausführt.  Die Reinigungs-
kosten werden zum größten Teil den bereits selbst reinigungspflichti-
gen Personen in Rechnung gestellt. Das „Kehre oder Zahle" w i rd häufig 

1 Die Systematisierung öffentlicher  Lasten ist ebenso unterschiedlich wie 
die jeweil ige Begriff l ichkeit  beliebig festgelegt w i r d [hierzu: Wilke,  S. 7 ff. 
(11)]. — Der hier getroffenen  Eintei lung kommen am nächsten die Unter-
scheidungen bei Wilke,  S. 7 ff.  (15); Wolff/Bachof,  VerwR I, §42 I I a ; andere 
Ordnungsmodelle finden sich bei Weber,  Die Dienst- und Leistungspflichten 
der Deutschen, 1943; Ipsen, FS-Ε. Kaufmann, S. 141 ff.  (144): Dienst- und 
Sachleistungspflichten; — Bauernfeind/Zimmermann,  Komm., § 1 Rdn. 5; 
Maunz  in : M - D - H , A r t . 12 Rdn. 128; Strickrodt,  HwStR I I , „Last, öffentl i-
che": Dienst-, Sach- und Geldleistungspflichten; — vgl. ferner:  Fleiner,  I n -
stitutionen, S. 414-438; Otto  Mayer,  VerwR I I , S. 217-242; Tipke/Kruse, AO, 
§ 1 A 6 (S. 5). 


